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Die Berufsbildung – verkannt, standortpolitisch entscheidend und reformbedürftig

Von  Rudolf H. Strahm

alt Nationalrat, Preisüberwacher

Kein ökonometrisches Modell kann dieses Paradox erklären: Die Schweiz hatte im  Verlaufe des letzten Jahrzehnts von allen Industrieländern des OECD-Raums die tiefste Wirtschaftswachstumsrate, und trotzdem konnte sie im Ländervergleich die tiefste Arbeitslosenquote und die höchste Erwerbsquote vorweisen. Auch im Segment der Jugendarbeitslosen verzeichnete sie in den neunziger Jahren die tiefste oder beinahe tiefste Erwerbslosenquote.
 Ginge es streng nach den makroökonomischen Modellen müsste das tiefe Wirtschaftswachstum mit einer im Ländervergleich bedeutend höheren Arbeitslosigkeit korrelieren ! 

Wie erklärt sich dieses Paradoxon ?  - Wir führen diese Besonderheit in erster Linie auf das schweizerische Berufsbildungssystem zurück, das die Ausbildung bei einer Mehrheit der  Jugendlichen (in der deutschen Schweiz absolvieren sogar bei 70 Prozent eine Berufslehre) viel stärker auf Arbeitsmarktbefähigung, Arbeitsintegration und sogar Eigenbeschäftigung samt Fähigkeit zur Betriebsbsgründung ausrichtet. Dieses ausserdordentlich integrationsstarke Berufsbildungsmodell wird bei allen Beschäftigungsmodellen der Makroökonomen verkannt und vernachlässigt; keines ist in der Lage, die Eigenheiten des Berufsintegrationssystems in die Verhaltenshypothesen einzubauen und als beschäftigungsbestimmend zu berücksichtigen. Die Modelle verkennen die Wirtschaftswirklichkeit. Auch die OECD-Bildungsstatistik kann die schweizerische Berufslehre nicht adäquat in ihre Typologie der Bildungsgänge einfügen;- alles wird bloss in der groben Sammelkategorie „Sekundarstufe II“ subsumiert.
In den OECD-Bildungsstatistiken figuriert die Schweiz bezüglich universitärer Bildung weit hinten , was sich dann wiederum im Länder-Ranking des World Economic Forum (WEF) über die Konkurrenzfähigkeit negativ niederschlägt. Die Berufslehre hat keinen Platz in den internationalen Vergleichsstatistiken. Es lässt sich aber leicht zeigen, dass zum Beispiel ein Business-School-Absolvent einer mittelmässigen amerikanischen Universität kaum mehr Kenntnisse (und bezüglich Fremdsprachenkompetenz und praktischer Skills viel weniger) mitbringt als der schweizerische Absolvent einer KV-Lehre. 

Der Arbeitsmarkt und die Unternehmerschaft allerdings haben die Bedeutung der Berufsbildung für den Produktionsstandort Schweiz intuitiv und erfahrungsbezogen stärker gewichtet als die Oekonomen. Ausländische Firmen suchen den Produktionsstandort Schweiz wegen der hochqualifizierten Arbeitskraft. Mehr als die Hälfte der US-Firmen, die in den letzten Jahren einen Europa-Standort eröffnet hatten, wählten ein Produktionsdomizil in der Schweiz. Tiefere Steuern gab es anderswo auch, in Irland, Schottland, Slowakei zum Beispiel; ein Reservoir an Akademikern und ausgebildeten Managern gibt es auch anderswo, doch bei der qualifizierten Berufsarbeit  mit berufspraktischem Ansatz steht das Hochlohnland Schweiz in der Spitzengruppe der attraktiven Standorte.
Höherer Berufsbildungsanteil -  tiefere Arbeitslosigkeit
Der Zusammenhang zwischen hoher Berufsbildungsquote und tieferer Arbeitslosigkeit lässt sich auch im innerschweizerischen Gefälle belegen. Faktisch haben wir in der Schweiz nämlich zwei Berufsbildungssysteme: in der deutschen Schweiz ist die duale Berufslehre vorherrschend, also eine Kombination von berufspraktischer Ausbildung im Betrieb und schulischer Bildung in der öffentlichen Berufsschule. Demgegenüber sind in der Romandie und in der italienischen Schweiz der gymnasiale Weg und die schulischen Ausbildungsgänge vorherrschend. 
Ein Blick auf die Unterschiede in der Schweiz in Zahlen: Von allen in der Ausbildung der Sekundarstufe II stehenden Schülerinnen absolvieren eine Berufslehre nach dem Dualsystem: 

In der deutschen Schweiz :    
 68  %

In der französischen Schweiz   
 43 %

In der italienischen Schweiz      
45 %

z.B. im Kanton Genf 

22 %

Ganze Schweiz 


61 %

Die Berufsausbildung wird in der französischen Schweiz und im Tessin viel weniger gepflegt, und, wo sie stattfindet, viel stärker in öffentlichen Vollzeit-Berufsschulen (Lehrwerkstätten, Handelsschulen) vollzogen; diese erfassen dort nämlich 17 % aller Jugendlichen der Sekundarstufe II , während in der Deutschschweiz nur 7 % eine solche besuchen.
Demgegenüber ist das Verhältnis zwischen den Landesteilen bei der gymnasialen Ausbildung gerade umgekehrt. Die Maturitätsquote belief sich  2000/2001 
In der deutschen Schweiz 

18 %

In der französischen Schweiz
29 %

In der italienischen Schweiz
33 %

Im Kanton Genf


43 %

Ganze Schweiz 


22 %

In der Romandie ist – das ist das Korrelat zum andersartigen Bildungssystem – die Jugendarbeitslosigkeit (bei jahreszeitlichen und konjunkturellen Schwankungen) rund doppelt bis drei mal so hoch wie in der deutschen Schweiz. Auch die Gesamt-Arbeitslosenquote beläuft sich in der Romandie stets auf einem anderthalb- bis zweifachen Niveau wie in der deutschen Schweiz.

Im Durchschnitt der letzten Jahre seit 1995 lag in der Romandie die Arbeitslosenquote  immer rund 50 bis 70 % über jener in der deutschen Schweiz.

In der Gesamtbeurteilung scheint das Ausbildungssystem in der Romandie weniger stark auf die arbeitsmarktliche Integration ausgerichtet zu sein. Dies gilt nicht nur für die Berufslehre, sondern auch für die Tertiärstufe von Universitäten und Fachhochschulen: Während die Berufseintrittsquote sechs Monate nach Universitätsabschluss 2002 in der Région lémanique 57 % betrug, war sie in der Zentralschweiz mit 72 % signifikant höher. Für die Fachhochschulabsolventen differierten die entsprechenden Werte mit 50 % Westschweiz und 70 % Deutschschweiz in gleichem Masse.
 Indes, der Tertiärbereich soll uns hier nicht weiter interessieren. 
Volkswirtschaftliche Bedeutung der Berufslehre

Die höhere berufliche Qualifikation erhöht die Produktivität und die Fähigkeit, neue Technologien rasch umzusetzen. Die im internationalen Vergleich breite und tiefe Berufsausbildung erlaubt letztlich auch die höhern Löhne im Produktionsstandort Schweiz. Für jeden Oekonomen und Betriebswirtschafter gilt die wirtschaftliche Binsenwahrheit: Es kommt bei der internationalen Konkurrenzfähigkeit von im Wettbewerb stehenden Branchen nicht nur darauf an, was eine Arbeitsstunde kostet 
(wobei Lohn- und Lohnnebenkosten gesamthaft bewertet werden müssen), sondern es kommt ebenso darauf an, was in einer Stunde geleistet wird, was also die Wertschöpfung pro Stunde ausmacht. Die Vergleichsgrösse für die Konkurrenzfähigkeit einer Branche sind nicht die Lohnkosten allein, sondern die sog. Lohnstückkosten (Unit costs of labour), also der Quotient von Lohnkosten und Arbeitsproduktivität. Wenn die Arbeitsleistung pro Arbeitsstunde (also quasi die Effizienz der Arbeit) dank hoher Berufsqualifikation hoch ist, ist die Konkurrenzfähigkeit auch bei hohem Lohnniveau gewahrt. 

Diese fundamentale ökonomische Erkenntnis hat sich in der exportierenden und im internationalen Wettbewerb stehenden schweizerischen Industrie auch empirisch bewiesen: Sie hat die Lohnstückkosten dank Produktivitätssteigerungen deutlich gesenkt und die Exportüberschüsse gesteigert. 

Es liesse sich eine Korrelation herstellen zwischen Bildungs-/Ausbildungsintensität der Branchen und ihrer Wertschöpfung: Die Branchen mit einem tiefen Anteil an Berufsbildung resp. einem hohen Anteil an Beschäftigten ohne formelle Berufslehren sind in der Regel auch die Branchen mit unterdurchschnittlicher oder gar tiefster Wertschöpfung pro Beschäftigten : Das Gastgewerbe und die Hotellerie, der Bereich „persönliche Dienstleistungen“ (Reinigung, Raumpflege), die Bauwirtschaft und (aus andern Gründen) die Landwirtschaft.  Ausgerechnet dies sind die Branchen, die während Jahrzehnten die Rekrutierung unqualifizierter Arbeitskräfte im Ausland am stärksten ausgereizt haben: Durch das Saisonnierstatut und später durch Kurzarbeitende, die dann in der Schweiz verblieben, holten sie sich Tieflohnbeschäftigte ohne Berufsqualifikation zuerst in Italien, dann in Portugal, Spanien und der Türkei, später in Ex-Jugoslawien. In der Meinung, mit tiefen Löhnen der Unqualifizierten die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, verbauten sie sich die Möglichkeit, die Produktivität zu erhöhen. Mit unqualifiziertem Personal ist es viel schwieriger, die Produktionsabläufe zu verbessern, technische Innovationen durchzuziehen, hohe Serviceleistungen anzubieten. Ganz deutlich und exemplarisch zeigt sich diese Schwäche im Tourismus-Bereich: Nur jeder elfte Betrieb im Gastgewerbe bildet überhaupt Lehrlinge aus. Demgegenüber wurden jahrelang nicht ausgebildete und sprachlich schwache Niedriglohnbeschäftigte aus Bauerndörfern des Balkans aktiv rekrutiert und ohne Lehrgänge in Schweizer Hotels und Gastbetrieben angestellt, mit dem Resultat, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis in der schweizerischen Hotellerie zum Beispiel im Vergleich mit Oesterreich nachhinkt. 
Die Strukturschwäche einer Branche hängt – neben andern Einzelfaktoren, zum Beispiel mangelndem Wettbewerb – stark mit der Vernachlässigung der Berufsbildungstätigkeit zusammen. Bei dieser Unterlassung entsteht ein Circulus vitiosus: Tiefe Qualifikation heisst tiefe Effizienz der Arbeit und tiefe Arbeitsproduktivität, dies heisst wiederum Rückstand bei Innovationen, das heisst schwächere Wettbewerbsfähigkeit und heisst tiefere Löhne, - und dies führt erneut zum Zwang, unqualifizierte Tieflohnbeschäftigte zu rekrutieren. Dadurch erklärt sich die Jahrzehntepraxis der schwachen Branchen, beim Bundesrat um weitere Rekrutierungskontingente für Personal aus Tieflohnländern nachzusuchen. 
(Es wäre für den Politologen reizvoll, auch der politische Korrelation zwischen Ausländerrekrutierung und Xenophobie nachzugehen: Ausgerechnet die Branchen, die am meisten unqualifizierte ausländische Gastarbeiter rekrutiert hatten, haben eine grosse Konnotation zu jener Partei, die in Ausländerfragen am stärksten polarisiert….)

Unter dem Aspekt der volkswirtschaftlichen Bedeutung wäre auch eine eingehende Kosten-Nutzen-Analyse, also eine Art bildungsökonomische Bilanz, zu erstellen. Wir möchten hier nur auf die tiefen Kosten verweisen, die die Berufslehre im ungefähren Vergleich an öffentlichen Aufwendungen erfordert, wobei bei der betrieblichen Ausbildung im Dualsystem auch die Aufwendungen der Lehrbetriebe ins Gewicht fallen. Ganz grob sind die öffentlichen Aufwendungen für die verschiedenen Ausbildungsgänge wie folgt beziffert worden 
: 

Universitärer Studienplatz 


Fr. 40 000

Fachhochschule



Fr. 30 000 bis 40 000

Berufsschule



Fr. 6000

Oder ein Kostenvergleich der öffentlichen Hand für einen ganzen Ausbildungsgang
Veterinärstudium  total 


Fr. 700 000

Literaturstudium  total 


Fr. 140 000

Meisterausbildung HF/Meisterprüfung 
Fr. 15 000 bis 30 000

Arbeitsmarktliche und soziale Bedeutung

Wer eine Berufslehre absolviert und bereits in einer Fachfunktion gearbeitet hat, untersteht statistisch einem nur halb so grossen Risiko, arbeitslos zu werden, wie ein Beschäftigter ohne Lehrabschluss. „Eine abgeschlossene  Berufsbildung ist kein Allheilmittel gegen Arbeitslosigkeit. Aber sie bietet deutliche Vorteile, was aus einem Querschnittsvergleich erkennbar ist. „ 
  Insbesondere ist das Risiko für Langzeitarbeitslosigkeit für Erwerbstätige mit Berufslehre bedeutend geringer. Wer eine Lehre absolviert hat, findet rascher wieder eine Stelle und lässt sich in einer andern Branche leichter unterbringen (Durchschnittszahlen für 1990-1996). Eine Ausnahme entstand indes in den letzten Jahren bei Lehrabgängern. Gleich nach der Berufslehre ist das Risiko bei Jungen mit Lehrabschlussprüfung und ohne weitere Berufspraxis höher und konjunkturabhängiger. (Wir werden auf die mangelnde Kongruenz zwischen Lehrstellenverteilung und Beschäftigtenverteilung der Branchen zu sprechen kommen.)
Die OECD beginnt sich unter dem Sachzwang der Dauerarbeitslosigkeit in manchen OECD-Mitgliedstaaten verstärkt mit der sog Arbeitsmarktfähigkeit zu befassen und Ländervergleiche aufgrund vergleichbarer Indikatoren wie Erwerbsquoten,  Quoten der nicht Erwerbstätigen, Erfolgsquoten der Ausbildungsgänge usw. aufzustellen. Bei diesen Indikatoren schneidet die Schweiz mit ihrem Berufsbildungssystem durchwegs in den ersten Rängen der OECD ab, abgesehen von den Spitzenpositionen, die schweizerische Teilnehmerteams jeweils an den Berufsbildungs-Olympiaden besetzen. 

Wer ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in einem Beruf hat, kann damit rechnen, dass er in jüngern Jahren (im groben Durchschnitt mehrere Branchen) rund 1000 Franken pro Monat mehr verdient , und wer einen Berufslehrgang mit Attest (zweijährige berufspraktische Ausbildung, früher „Anlehre“) hinter sich hat, kann auf rund 500 Franken mehr Monatslohn zählen, immer verglichen mit einem Beschäftigten ohne Ausbildung in der gleichen Branche. 

Die Berufslehre ist also in individualwirtschaftlicher Sicht durchaus auch als Bildungssystem der sozialen Absicherung zu verstehen. Wer eine Berufslehre absolviert, ist beruflich und damit sozial besser abgesichert. Das Risiko der Sozialabhängigkeit (Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe-Bedürftigkeit, Invalidität durch Erwerbsbehinderung) wird deutlich vermindert.
Rund 11 Prozent der Jugendlichen absolvieren und bestehen nach der obligatorischen Schule (Sekundarstufe I) keine weitergehende mehrjährige Ausbildung, 2 % aller jungen Männer und 19 %% aller jungen Frauen (2003/2004)  
 Unter diesem Gesichtspunkt ist vor allem die Ausländerproblematik bedeutsam . Im Jahre 1996 absolvierten  19 Prozent der jungen ausländischen Männer und 23 % der ausländischen Frauen keine nachobligatorische Ausbildung . 
  Man kann füglich voraussagen, dass sich in dieser Bevölkerungsgruppe die zukünftigen Arbeitslosen und Sozialfälle häufen werden. 

„Erwerbslos“  heisst in der Schweiz statistisch vorwiegend „ungelernt“: Im Jahre 2004 war die Erwerbslosenquote bei Schweizerinnen und Schweizern 3,0 % und bei den Ausländerinnen  und Ausländern 8,9 %; doch bei den Ausländerinnen von ausserhalb der EU (Ungelernte) lag sie bei 25.8 % und bei männlichen Ausländern von ausserhalb der EU (Ungelernte) bei 18,4 %. 
  Die Folgewirkungen der berufspolitischen Unterlassungssünden zeigen sich heute an den Soziallasten: Von den 250 000 offiziell definierten Working poor in der Schweiz sind 60 Prozent Ausländerinnen und Ausländer aus Nicht-EU-Ländern. 
Ursachenfaktor Nummer eins ist heute, dies zeigt auch eine Caritas-Untersuchung, der Mangel an Berufsbildung. 

Die Schweiz ist ein Einwanderungsland. Doch während Jahrzehnten galt es fast als Common opinion, dass die Immigranten Hilfsarbeiter und Hilfskräfte sind und es bleiben. Die Gastarbeiterfamilien stammten ja hauptsächlich aus Ländern, in denen es keine formelle Berufslehre gibt und wo die rein berufspraktischen Qualifikationswege damals und heute noch über wenig Prestige verfügen (Italien, Spanien, Portugal, Jugoslawien, Balkan) . Es gab weder von Arbeitgeberseite noch von den Arbeitnehmerorganisationen eine systematische Berufsbildungs- oder Nachholbildungsstrategie, obschon mit dem Berufsbildungsgesetz der Erwerb eines eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses nach fünfjähriger Berufspraxis und Berufsschullehrgängen vorgesehen gewesen wäre. 
Die schweizerischen Gewerkschaften und teils die Kirchen leisteten grosse Arbeit bei der gesellschaftlichen Integration und und in sprachlich-kultureller Bildung, aber auf eine systematische berufliche Nachholbildung mit formellen Berufslehr-Abschlüssen hatten sie sich nie festgelegt. Erst heute stellen wir fest: Die Schweiz war und ist ein Einwanderungsland, aber als Berufsbildungsland hatte sie jahrzehntelang ausgerechnet die Berufsbildung der Immigrantinnen und Immigranten vernachlässigt, - mit entsprechenden sozialen Folgelasten für den Arbeitsmarkt und die heutige und zukünftige Sozialpolitik. 
Lehrstellenmangel und falsches Branchenprofil

Die bisherigen Darstellungen der Vorzüge des schweizerischen Berufsbildungssystems dürfen uns nicht zu einer Idealisierung verleiten. Wir haben uns recht ausgiebig mit den positiven Seiten und dem volkswirtschaftlichen Stellenwert auseinandergesetzt, weil gerade in der akademischen Welt – aber ebenso im eidgenössischen Parlament, das zu einer überwältigenden Mehrheit aus Akademikern und Bildungsträgern mit gymnasialem Weg besteht – die Bedeutung der  Berufslehre verkannt wird. Die Berufsbildung hat im Vergleich etwa zu den Universitäten ein schwaches Lobby (wobei wir mit ein bisschen Stolz darauf verweisen können, dass einige wenige Mitglieder des Nationalrats und der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur WBK die Berufslehre doch seit etwa 1996, seit der ersten Debatte um den Berufsbildungsbericht 96 des Bundesrats, wieder etwas hoffähiger zu machen vermochten.)
Doch, bei allen Vorzügen darf das Berufsbildungssystem nicht idealisiert werden. Zwei interne Schwächen könnten das heutige System in die Sackgasse führen und zu einem Sanierungsfall machen. Es sind dies erstens der generelle Lehrstellenmangel,  bedingt durch den Rückgang der Ausbildungsbetriebe und zweitens die zunehmende Inkongruenz in der branchenmässigen Verteilung der Lehrstellen im Vergleich zur Branchenverteilung der Beschäftigten.

Zunächst geht es um das quantitative Problem. Die Zahl der Betriebe, die überhaupt noch eine Lehrstelle anbieten, ist gesamthaft zurückgegangen. Aus den Betriebszählungsergebnissen des Bundesamts für Statistik kennen wir aus einem Totalzensus aller Betriebe jene, die Lehrstellen anbieten. Während im Jahr 1985 noch 33 Prozent aller Betriebe überhaupt Lehrlinge hatte, waren es 1995 noch 20 % und 2002 noch 16 % aller Betriebe. 
  Vor zwanzig Jahren war in der schweizerischen Privatwirtschaft jeder dritte ein Ausbildungsbetrieb, heute noch jeder sechste. 
Seit den 1970 und 1980er Jahren galt als Faustregel für die Lehrlingsausbildung (allerdings nie gesetzlich festgeschrieben), dass ein Betrieb sechs Lehrstellen pro 100 Vollzeitbeschäftigte anbieten sollte. Heute sind im schweizerischen Durchschnitt etwa 5,3 Lehrstellen pro Beschäftigte auszumachen. 

Die zweite Schwäche dürfte für das Berufsbildungssystem zum grössten, volkswirtschaftlich relevanten Nachteil werden, nämlich die Inkongruenz zwischen Branchenverteilung der angebotenen Lehrstellen und Branchenverteilung der Beschäftigten. Die Branchenstruktur der Berufsbildungsplätze entspricht in etwa der Branchenstruktur der 1980er Jahre: Es gibt mehr Lehrstellen in den traditionellen Branchen des Industrie- und Gewerbesektors als dieser zweite Sektor selber Berufsausgebildete absorbieren Dienstleistungsbranchen wie Informatik, Telematik, Kommunikation, Freizeitberufe, Finanz- und Vermögensdienstleistungen usw.  Wir belegen dies mit Zahlen: Während der Sekundärsektor  im Jahr 2002  9,0 Lehrstellen pro 100 Vollzeitbeschäftigte angeboten hat, waren es beim Tertiärsektor nur 3,6 pro 100. 
  
Das System der  Berufsbildung macht die Tertiärisierung der Arbeitswelt nicht mit. Das bedeutet, dass viele Berufslehrabsolventen und –absolventinnen nicht im ersterlernten Beruf bleiben können. Sheldon hat gezeigt, dass bereits 1990  42 % der im Sekundärsektor Ausgebildeten nicht von diesem Sektor absorbiert werden konnten, während im Tertiärsektor (der beschäftigungsmässig rund doppelt so gross ist wie der sekundäre) 21 % zu wenig Beschäftigte im gleichen Sektor ausgebildet worden sind. 
  Diese Inkongruenz der Lehrstellenverteilung mit zurückgebliebener Tertiärisierung zwingt die Berufstätigen zu einem Berufs- und Branchenwechsel. 
Diese Berufs- und Branchenrotation ist enorm: Mit 24 Jahren arbeiten 35 % der Erwerbstätigen nicht mehr im ersterlernten Beruf, d.h. sie haben bereits einmal den Beruf und die Branche gewechselt. Mit 44 Jahren sind die Berufswechsler schon bei 53 %. Die Rotationsquote liegt im Durchschnitt aller Erwerbstätigen bei rund 50 %. 
 
Diese hohe Mobilität ist einerseits ein gutes Zeichen für die Strukturanpassungsfähigkeit und –bereitschaft der Erwerbstätigen in der Schweiz, anderseits aber ein Symptom für die Verzerrung und mangelnde Strukturanpassung der Berufsbildung an die Tertiärisierung der Wirtschaft. Die Arbeitsplätze von morgen sind vermehrt tertiär, noch stärker wissens- und innovationsbasiert, noch stärker (fremd-)sprachen- und kommunikationsorientiert. 
 Was fehlt, sind Lehrstellen nicht für Köche oder für Bauleute, sondern in Informatikfirmen, Biotech-Labors, Versicherungs- , Finanz- und Bankunternehmen, in Wellness- und Freizeitberufen. Wachstumsbereiche mit hoher Wertschöpfung waren und sind in der Schweiz erwiesenermassen vor allem wissensintensive („knowledge intensive“) und technologieintensive („high tech intensive“) Branchen im Dienstleistungs- und Industriebereich. 
 Gerade diese neuen Berufe haben keine Berufsbildungstradition, oftmals keine Berufsverbände als Ansprechpartner und keine Koordinationsinstanzen im Berufsbildungsbereich. Zudem sind die „neuen Manager“ gegenüber der Lehrstellensituation oft ignorant, weil sie als Branchenhüpfer oftmals keinen Branchenbezug haben und die Berufstradition – und überhaupt die Humankapital-Seite – ihrer Firma sträflich vernachlässigen und dem kurzfristigen (und kurzsichtigen) Kostenmanagement unterordnen. Gerade ausländische Firmen und Firmenmanager wirken als reine „Trittbrettfahrer“ des schweizerischen Berufsbildungssystems, indem sie zwar ausgebildetes Personal rekrutieren und sogar wegen dessen Verfügbarkeit ihren Standort in der Schweiz suchen, aber sich gleichzeitig jeder Ausbildungspflicht entziehen. Wir wissen z.B. um einen grossen amerikanischen Konzern. dessen Namen wir hier nicht nennen, der in Genf seinen europäischen Hauptsitz aufschlug, ein Kontingent von 800 ausländischen Beschäftigten beantragte und eine zusätzliche grosse Zahl von lokal Ausgebildeten engagierte, aber keine einzige Lehrstellen anzubieten bereit war. 
Wird dieses Defizit im Engagement für die Berufslehre weiter um sich greifen, kommt das Bildungssystem der Schweiz an seine Grenzen. Der Ruf nach staatlichen Ausbildungsanstrengungen (Lehrwerkstätten, öffentliche Vollzeit-Berufsschulen und – Mittelschulen) wird nicht lange auf sich warten , und er wird unter diesen Umständen auch gerechtfertigt sein…

Gefahr von Bologna

Die grösste Gefährdung des schweizerischen Berufsbildungssystems, das uns so viel Standortvorteile und Wohlstand gebracht hat, sehen wir allerdings in den Harmonisierungszwängen des europäischen Bildungssystems. Das Bologna-Modell , das nun auch auf das schweizerische Fachhochschulmodell übergestülpt wird, stammt von Ländern (des vorwiegend lateinischen und angelsächsischen) Raums, die die Berufslehre nicht kennen und die nicht nur die Universitäten, sondern auch die Fachhochschulen und deren Zugang als rein schulisches Verfahren ansehen. Das Bologna-Modell hat vielleicht für die Universitätslandschaft der Schweiz einen bestimmten Vorteil: Es erzwingt eine längst fällige Koordination unter den schweizerischen Universitäten, die aufgrund des föderalistischen Systems und mangels Bundeskompetenzen seit Jahrzehnten nie möglich war.

Das Bologna-Modell aber ist für das Berufsbildungssystem „systemfremd“. Es  valorisiert z.B. die berufspraktische Ausbildungskomponenten in keiner Weise. Was einzig zählt, sind die schulischen, theoretischen Bildungsgänge; das ECTS-Kreditpunktesystem nimmt nicht Rücksicht auf berufspraktische Tätigkeiten in der Ausbildung oder auf solche im Studienvorlauf. 

Der schweizerische Fachhochschul-Ingenieur z.B. hat eine vierjährige Polymechanikerlehre und eine Berufsmaturität absolviert, bevor er die dreijährige Fachhochschule durchläuft. Nach dem Fachhochschulabschluss verfügt er einerseits über das berufspraktische Wissen und Können von Grund auf und anderseits über das Ingenieurwissen, und damit ist er besser berufsbefähigt, stärker arbeitsmarktorientiert und stärker in der Personalführung vertraut, um ein Team oder einen Produktionsprozess zu leiten, als ein Ingenieur aus Frankreich, Italien, England, selbst wenn der Titel und ECTS-Bewertung identisch sind. Die schweizerische Positionierung der Fachhochschule gegenüber der Hochschule und Universität richtete sich nicht dem Grundsatz: Gleichwertig und andersartig. Das zweite, die Andersartigkeit und Besonderheit mit der Ausrichtung auf technische Intelligenz, Praxisbezogenheit und Applikation geht verloren, resp. wird nicht bewertet. Es wird auch kürzer dauern und leichter sein, nach dem Bologna-Modell den gymnasialen Weg über die Universität zum Bachelor zu beschreiten, also den beschwerlicheren und längeren Bildungsgang über eine (vierjährige) Berufslehre mit Berufsmaturität und Fachhochschulstudium. Sollte dies Schule machen, wird die Berufslehre für Aufstiegsorientierte zum Umweg und zur vermeidbaren Karrierehürde! 
Wir sind überzeugt, dass das Bologna-Modell ein Downgrading des schweizerischen Fachhochschul-Absolventen bringt, namentlich des Absolventen der (früher so genannten) Ingenieurschulen. Unter dem Obertitel der beruflichen Mobilität wird mit „Bologna“ eine Gleichmacherei unter den Universitäten und Hochschulen erzwungen, mit dem Effekt dass die höheren Bildungsinstitutionen des Tertiärsektors noch schulischer, theoretischer und arbeitsmarktferner werden, abgesehen von den Nachteilen der Formalisierung und Bürokratisierung, die das ECTS-System mit sich bringt. 

Einen völligen Irrweg in diesem System halten wir in der von Bologna (vermeintlich) aufgezwungenen Titelbezeichnung für Fachhochschulabsolventen. Um die Fachhochschulen möglichst Bologna- und Hochschulkompatibel zu machen, sollen wie bei den Universitäten nur noch die zwei Titel „Bachelor of Arts“ und „Bachelor of Science“ anerkannt werden. (Der Titel soll dann mit einer Titelspezifikation, z.B. Bachelor of Arts, Berner Fachhochschule Betriebswirtschaft,  und u.U. mit einem detaillierteren Diploma supplement ergänzt werden.) Begründet wurde diese Titeleinengung mit der Kompatibilität  gegenüber dem universitären System, als Motive dienten allerdings eher unausgesprochene standespolitische Ueberlegungen gewisser Fachhochschullehrer. Es soll keinen „Bachelor of Engineering“ , keinen „Bachelor of Archtitecture“, keinen „Bachelor of Information Technology“ (resp. den entsprechenden Master) geben. Der bisher geschützte Ingenieurtitel wird mit Rücksicht auf die europäische Bologna-Mobilität ohne Zwang geopfert. In Zukunft wird sich, wie im angelsächsischen Raum, jeder „Ingenieur“ nennen dürfen, auch wenn es sich um einen Staubsauger-Reparateur handelt. Wenn dieses Modell in dieser harten Konzequenz über das schweizerische Berufsbildungssystem überstülpt wird, ist dies der schleichende Untergang des  gleichwertig-andersartigen, schweizerischen Bildungsgangs von Berufslehre-Berufsmaturität-Fachhochschule. 
 Wir sagen voraus, dass die industrielle Praxis eine Titelbezeichnung im Sinne einer „applied science“ früher oder später wieder einfordern wird. 

Die Promotoren der Bologna-Deklaration vertrösten die Kritiker mit dem Verweis auf den sog. Kopenhagen-Prozess: In der Einsicht, dass die berufliche Ausbildung mit dem Bologna-Modell nicht fassbar ist und in berufsbildungsorientierten Ländern zu Schwierigkeiten führte (Deutschland, Holland, Oesterreich, Skandinavien), soll nun mittels Einführung eines europäischen Qualifikationsrahmens (EQF) bzw. eines nationalen Qualifikationsrahmens (NQF) und eines speziellen Kreditpunktesystems (ECVET) das Versäumte nachgeholt und ein Vergleichssystem für die berufliche Bildung geschaffen werden. Wenn allerdings unter dem Diktat von „Bologna“ die bisherigen Fachhochschul-Titel des Ingenieurs, Betriebsingenieurs, Informatik-Ingenieurs, Architekten usw. einmal preisgegeben sind, ist der Schaden auch mit „Kopenhagen“ irreversibel.
Hochschullandschaft Schweiz
Der vom Parlament und – mit grossen Einschränkungen – von den kantonalen Erziehungsdirektoren ergangene Ruf nach besserer Koordination der Hochschullandschaft ist durchaus berechtigt. Unter dem Titel „Hochschullandschaft Schweiz 2008“ ist ein ambitiöses Projekt einer Zusammenfassung aller Hochschulen der Tertiärstufe (ETH, EPFL, Universitäten und Fachhochschulen) in Vorbereitung. Mit dieser Zusammenfassung versucht man die Vereinigung oder Vereinheitlichung  völlig unterschiedlicher Schulkulturen mit unterschiedlicher Ausrichtung und vor allem unterschiedlicher Bundeskompetenz.  Während für die ETH  und Fachhochschulen mit je eigenen Bundesgesetzen eine weitgehende Koordinations- und Orientierungskompetenz der Eidgenossenschaft besteht, kann sie im Bereich der Universitäten nicht koordinierend eingreifen und bloss Unterstützungsbeiträge für Lehre und Forschung gewähren. Nachdem in mehrjähriger Arbeit das Bestreben für eine Verfassungsgrundlage zu einer verstärkten Bundeskompetenz gescheitert war (1998 bis 2004), wurde nun gewissermassen im Ueberflug eine Gesamtkonzeption mit einem Gesetzesprojekt für die Zusammenfassung von ETHs, Universitäten und Fachhochschulen entworfen. Die Leitungsorgane kämen, würde die „Hochschullandschaft 2008“ nach den bisherigen Konturen der Universitätskonferenz in Richtung einer Re-Föderalisierung der ETH- und Fachhochschul-Aufsicht gleich. Dabei kämen die Fachhochschulen besonders stark unter die Kultur und das Regime der Universitäten, ja sie würden zu einer Art „Universitäten zweiter Klasse“ , zu einer Art Ueberlaufmodell (was aus Sicht der Hochschulen mit ihren explodierenden Studentenzahlen eine gewisse Logik und Folgerichtigkeit aufweisen würde). 

Es wurde sogar gefordert, das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT  aufzuspalten und die Abteilung Fachhochschulen ins Staatssekretariat für Bildung und Wissenschaft, also in den Hochschulbereich, zu transferieren. Es wurde auch gefordert, was wir für besonders absurd halten, dass die (heute untergenutzte) Akkreditierungsstelle für die Universitäten (AOQ) gleich auch noch die Fachhochschulen und die Studiengänge der Fachhochschulen beurteilen und akkreditieren sollte. Diesem Ansinnen hat allerdings das Parlament mit dem Fachhochschulgesetz einen Riegel geschoben, indem es die Akkreditierung grundsätzlich dem Eidg. Volkswirtschaftsdepartement zuwies. Ebenso hat das Parlament – gegen den Willen der Verwaltung – den Zugang zu den Fachhochschulen an die Bedingung einer absolvierten Berufslehre mit Berufsmaturität oder eines Maturitätsabschlusses mit vorgängig vor Studienbeginn absolvierten strukturierten Berufspraktikums von einem Jahr geknüpft. Damit ist der Rekrutierung von Gymnasiumsabsolventen ohne entsprechende berufspraktische Vorbereitung (ein Jahr Berufspraxis mit strukturierter Einführung) ein Riegel geschoben worden, was durchaus dem Konzept „gleichwertig, aber andersartig“ entspricht. 
Gibt es eine arbeitsmarktfernere Ausbildungsinstitution als die Universität ? Es wäre die geradezu verfehlteste und falscheste Marschrichtung, wenn wir die Fachhochschulen ins System der Universitäten eingliedern und diese zu einer Art 

„Ueberlauf-Hochschulen“ unterordnen würden. Das Konzept „gleichwertig aber andersartig“ würde damit auf kaltem Weg unterlaufen. Es spricht einiges für eine spätere Zusammenführung der beiden Bildungssysteme ETH/Universitäten und Berufsbildung/Fachhochschulen in einem einzigen Departement. Doch eine solche darf nicht  durch Aufteilung des BBT realisiert werden, denn das wäre, wie wenn man dem Haus Berufsbildung die oberen Etagen „köpfen“, d.h. den organischen Weiterbildungsweg nach oben, entfernen würde. 
Reformen sind nötig – einige Stossrichtungen für Korrekturen
Wie erwähnt, wäre es gefährlich, das heutige Berufsbildungssystem zu idealisieren und in der Optik des traditionellen Gewerbes, das die Berufslehre am meisten gepflegt und entwickelt hat, in der heutigen Form zu zementieren. Das heutige Lehrlingswesen begegnet gewissermassen zwei Gefahren von zwei Seiten: einerseits der Tendenz der Unterordnung unter das universitäre Bildungssystem („Bologna“ und schulische Mobilität) und anderseits der Einfrierung in der Optik der gewerblich-mittelständischen Berufstradition des Sekundärsektors. 
Wir entwickeln hier aus unserem langjährigen Engagement und aus den Erfahrungen mit der Berufsbildung einige Reformpostulate für die Zukunft.

1. Uebergang von der Schule in die Berufslehre begleiten

Die Erfahrung mit Schulabgängern, Jugendlichen und Lehrlingen zeigt die hohe Bedeutung des Uebergangs von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II, das heisst von der Schule zur Berufslehre. Dieser Schritt der 15- oder 16-Jährigen fällt in eine neuralgische Lebensphase. Der Schritt ist nicht leicht, denn die Integration in den Betrieb ist mit einer recht harten Anpassung verbunden, und dies in einer Phase der Adoleszenz-Konflikte mit den Eltern, der Schule und den Autoritäten.

Es braucht öffentliche Anstrengungen für die Berufsberatung, Brückenangebote für jene, die den ersten Anlauf nicht schaffen. Gemeint sind Angebote für das 10. Schuljahr, für Betriebspraktika und ein individuelles Coaching, welches eine Hilfe bei der Beruf- und Lehrstellenwahl anbietet.

Im neuen Ausländergesetzt (AuG) ist vorgesehen, dass die AusländerInnen, welche hier bleiben und einen Aufenthalterausweis anstreben, von der örtlichen Ausländerbehörde (früher: Fremdenpolizei) direkt der Berufsberatung zugewiesen werden. Mit einer individuell gestalteten Integrationsvereinbarung sollen dann die Berufswahl oder Nachholbildung zwischen Behörde (Berufsberatung) und AusländerIn festgelegt und vereinbart werden.

Für schulisch Schwächere ist in Zukunft die zweijährige Berufsbildung mit Attest (früher „Anlehre“) eine Ausweichmöglichkeit. Auf jeden Fall ist in den Berufsschulen auch ein Coaching mittels Stützkursen in Fächern mit Lerndefiziten (meist im Sprachunterricht) nötig.  Mit den Lehrstellenbeschlüssen I und II, an deren Realisierung der Schreibende eng verbunden war, sind einige wichtige Erfahrungen zusammengekommen.

Diese Hilfen sind von der öffentlichen Hand anzubieten. Der Markt leistet diesen Support nicht von selber. Und die Opportunitätskosten sind hoch, das heisst, die Kosten des Nichtstuns und der Nichtintegration der Jugendlichen zeigen sich in Form von viel grösseren Folgelasten wegen Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe, Kriminalität und gesellschaftlicher Ausgrenzung. – Man muss eben nicht nur die Kosten solcher Massnahmen rechnen, sondern auch die alternativen Kosten des Nichtstuns !

Der Bund kann aufgrund des neuen Berufsbildungsgesetzes mit dem sog. „Innovationszehntel“ (also 10 % der für die Berufsbildung nach BBG reservierten Bundesmittel) solche Integrationsmassnahmen der Kantone und Städte bis zu einem Anteil von 80 % mitfinanzieren. Dadurch erhält der Bund eine gewisse arbeitsmarktliche Steuerungskompetenz über den Berufsbildungsbereich. Diese ist aber noch nicht voll ausgeschöpft ist: Im ersten Jahr des Rahmenkredits für Bildung, Forschung und Technologie (BFT-Rahmenkredit) wurden von den für diese Sondermassnahmen vorgesehenen Bundesmitteln (ca. 50 Mio Fr. im Jahr 2004) nur die Hälfte beansprucht, was angesichts des Lehrstellenmangels ein Versagen des zuständigen Bundesamts und der kantonalen Berufsbildungsämter darstellt. 

2. Dualsystem und Berufslehre im Tertiärsektor abstützen

Wie oben dargestellt, erleben wir einen Mangel an Lehrstellen, - nicht generell vielleicht, aber im Dienstleistungssektor (Tertiärsektor) und in den wissens- und technologieorientierten Branchen , namentlich in den neuen Berufen, in den Informatik-Berufen, der High-Tech-Branche, den neuen Freizeit- , Fitness- und Wellness-Berufen.  

Es braucht ein Anreizsystem für vermehrte Lehrstellen in den Berufen des Tertiärsektors, also in den wissens- und kommunikationsbasierten Berufen (Informatik, Telematik, Mediamatik, High-Tech) aber auch in den wissensorientierten und den persönlichen Dienstleistungen (von der Gesundheitspflege bis zum Wellnessbereich).  Entweder ist ein Lastenausgleich zwischen Betrieben nötig  -- wer nicht ausbildet zahlt, wer ausbildet, erhält einen Bonus – oder es sind steuerliche Anreize mit einem zwei- oder dreifachen Steuerabzug der Firmen für die standardisierten Ausbildungskosten zu prüfen. 

Wir haben zahlreiche Signale aus den Branchen und Arbeitgeberkreisen erhalten, dass die Einführung eines sog. Basisjahres eine Erleichterung für die Lehrbetriebe darstellt und die Bereitstellung von Lehrstellen z.B. im Informatikbereich verbessert. Das Basisjahr (welches bereits mit den Lehrstellenbeschlüssen I und II erprobt worden ist) bedeutet, dass das erste Lehrjahr in einer Schule absolviert wird, während die nachfolgenden drei Jahre in einer Betriebslehre stattfinden. Damit werden Arbeitgeber und Lehrling im „schwierigen ersten Jahr“ entlastet. Auch solche Basisjahre könnte der Bund mit dem erwähnten Innovationszehntel mitfinanzieren.

3. Berufsbildung modularisieren

Wir haben heute rund 300 registrierte Berufe. Diese sind  teilweise zu spezialisiert und stellen eine berufliche Sackgasse dar. Doch ist aus arbeitsmarktlicher Sicht eben die Spezialisierung auf der Stufe Berufslehre auch ein Vorteil: Sie bringt eine hohe Arbeitsmarktfähigkeit der Absolventen und Standortvorteile für die 

Produktion in der Schweiz: Was heute zählt im gewerblich-industriellen Bereich sind eben auch Präzision, High-Tech-Fähigkeiten,  massgeschneiderte Lösungen und Nischenproduktion gerade dank höchster Spezialisierung !

Die berufsbildungsbezogene Antwort ist nicht generelle Entdifferenzierung der Berufslehre, sondern eine stärkere Modularisierung innerhalb eines Berufsfeldes. Vorbildlich ist zum Beispiel die Polymechaniker-Lehre: Neun verschiedene Mechaniker-Spezialisierungen wurden zu einem einzigen Beruf des Polymechaniker zusammengefasst. Die ersten zwei Jahre umfassen die breite Grundbildung mit Kenntnissen, die nachhaltig sind und den technologischen Wandel überdauern, und weitere zwei Jahre Spezialisierung in einem aktuell wichtigen Tätigkeitsgebiet.  Vermehrt ist , wie erwähnt, auch ein Basisjahr in der Schule eine gute Lösung. – Die Lehrstellenbeschlüsse jedenfalls haben gezeigt, dass sich ein Basisjahr für InformatikerInnen in der Lehre bewährt. 

4. Allgemeinbildung in der Berufslehre erweitern

Das Berufsbildungsgesetz schreibt vor, dass der Allgemeinbildende Unterricht (ABU) minimal drei Wochenstunden umfassen müsse. Dies umfasst eine Stunde Muttersprache, eine Stunde Mathematik und eine Stunde „Mensch und Gesellschaft“ (früher Staats- und Wirtschaftskunde). Wir halten dieses Minimum für zu wenig. Ausgerechnet in der schwierigen und laufbahnmässig entscheidenden Phase zwischen 16 und 20 sind drei Wochenstunden für die Allgemeinbildung zu wenig. Dieser Umstand trägt dazu bei, dass die Berufslehre oft als karrieremässige Sackgasse betrachtet wird. (Ich pflege bildungsskeptischen und sparorientierten Politikern die Frage zu stellen: Würden Sie Ihren Sohn, Ihre Tochter im wichtigen Alter von 16 bis 20 in eine Ausbildung stecken, in der die Allgemeinbildung nur drei Stunden und der Sprachunterricht bloss eine Wochenstunde ausmacht  ?) - Wenn der schulische Anteil nicht (mässig) erhöht wird, wird die Berufslehre gegenüber dem gymnasialen Weg prestigemässig und punkto Allgemeinbildung noch stärker ins Hintertreffen geraten. 
Für „Normallehrlinge“  (schulisch Schwache und spezielle Berufe einmal ausgenommen) muss der ABU-Unterricht um zwei, drei Wochenstunden erweitert werden. Wir denken an den Besuch einer berufsbezogenen Fremdsprache – es muss nicht  immer eine Landessprache sein – und einer Blockwoche pro Jahr für sog. Schlüsselkompetenzen. Darunter wird die Vermittlung von Sozialkompetenzen, wie Team-, Konflikt- und Koordinationsfähigkeit verstanden. Zwei, drei Wochenstunden mehr bedeutet noch keineswegs eine „Verschulung“ der Lehre, wie eigennützige und kurzsichtige Gewerbekreise ihren Widerstand begründen.

5. Systeme nicht verschmelzen: Gleichwertig und andersartig belassen.
Die grösste Gefahr für die Berufsbildung und das schweizerische Dualsystem sind  - wir haben es ausführlich dargestellt - nicht die mangelnden Lehrstellen, sondern das gleichmacherische Bologna-Modell und die Unterordnung des Berufsbildungs- und Fachhochschulsystems unter die Logik der akademischen Ausbildung gemäss Bologna-Bewertung. Das Bologna-System valorisiert die berufspraktische Ausbildung und Vorbildung nicht . 

Die „Visionen“, die darauf hinauslaufen, im Rahmen einer „Hochschullandschaft Schweiz“ die Fachhochschulen in das System von Universitäten und ETH zu integrieren, wäre ein Downgrading der Fachhochschulbildung mit ihrer Andersartigkeit  und berufspraktischen Ausrichtung. Die Fachhochschulen würden, einmal eingeordnet in das professoral organisierte, integrierte System der Tertiärstufe, zu Hochschulen zweiter Klasse, zum Ueberlaufmodell der Universitäten. Der Bachelor wird mit dem Bologna-Modell in Europa zu einem Titel der vorzeitigen Universitätsabsolventen. Das Konzept „gleichwertig aber andersartig“ der Fachhochschulen darf nicht unterlaufen werden. Und die vorlaufende Berufslehre muss ihre spezifische Kombination von Schule und Betrieb des Dualsystems behalten. Denn wenn die Berufslehre ihre Besonderheit und die Valorisierung verliert, wird sie gegenüber dem gymnasialen Weg noch weiter zurückfallen. 

Wir sind der Auffassung, dass die Fachhochschulen und ihre  Studiengänge vorläufig durch das Volkswirtschaftdepartement  - selbstverständlich mit Prüfung durch Berufsverbände oder durch spezialisierte Fachinstitutionen – akkreditiert werden müssen und keinesfalls durch die Universitäten, denen die Fähigkeit zur berufspraktischen Valorisierung abgeht. 

Die Hochschulreform müsste  etappiert werden: Als ersten Schritt braucht es einen Universitätsartikel in der Bundesverfassung, welcher dem Bund die Koordinationskompetenz verleiht und eine klarere Strukturierung im universitären Kompetenzwirrwarr ermöglicht (ob dieser mit dem Bildungsrahmenartikel, der die Grundstufe betrifft, verschmolzen werden soll oder nicht, ist weniger erheblich). Getrennt davon müssen die Fachhochschulreform zu Ende geführt und die GSK-Berufe (Gesundheit, Soziales, Kultur) integriert werden. Die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Zweigen der Tertiärstufe ist mit Passerellen-Erlassen auch ohne das realitätsferne Gesamtkonstrukt einer „Hochschullandschaft Schweiz“ erreichbar.

6. Die Finanzierung klären

Die zukünftige Finanzierung des Berufsbildungssystem sind auf lange Sicht offen. Und doch ist die Finanzierungsfrage zentral. Der Erfolg der Berufsbildungs- und die Fachhochschulreformen werden stark von den Finanzentscheiden geprägt sein. Im Vergleich zur Universität hat das Berufsbildungssystem ein schwaches Lobby. Ein Lehrling kostet ein Mehrfaches weniger als ein Gymnasiast, der anschliessend noch die Universität absolviert . 

Die Berufsbildungsreform und die in den vorangehenden Punkten konkretisierten Reformpostulate lassen sich nicht kostenneutral verwirklichen. Wir gehen davon aus, dass die Berufbildung deshalb in den nächsten Jahren (Zeithorizont 2010) mindestens real 25 % mehr öffentliche Finanzmittel benötigt.

Bei allen Erwägungen und Bedenken finanzpolitischer Art ist nochmals in Erinnerung zu rufen : Man muss stets auch die Opportunity Costs, die Kosten der Alternative beachten. Die Kosten des Nichtstuns sind allemal höher  !  

� Die Arbeitslosenquoten bewegten sich in der Schweiz von 1992 bis 2002 bei 3-4 %, in den EU-Ländern auf durchschnittlich 9 %, und selbst in Wachstumsländern England und USA auf 5-6 %. Bei der Jugendarbeitslosigkeit (20-24-jährige) lag die Schweiz bei 4-6 %, die meisten europäischen Länder  bei 10-25 %. Tages-Anzeiger 9.8.2005. S. 21. (OECD, Seco).


� Bundesamt für Statistik: Schul- und Berufsbildung. Abgeschlossene Ausbildungen auf der Sekundarstufe II, Neuchâtel 2001. Gilt für die Jahre 2000/2001. Mitt. A. Borkowsky, BFS, 13.8.02. 


� Seco: Monatliche Zahlen über Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Monatlich.


� EVD. Die Volkswirtschaft je Tab B 8.4 div. Nummern.


� Bundesamt für Statistik: Von der Hochschule ins Erwerbsleben, Erste Ergebnisse der Absolventenbefragung 2003. Neuchâtel 2005, S. 6, 15. 


� Balastèr Peter, Surchat Marc (2004): Zur Produktivitätsentwicklung der Schweiz in den Neunzigerjahren: Wie schwach war sie wirklich ? In: Die Volkswirtschaft Nr. 8-2004 S.43 f


� Wir haben vor allem in der Aera des Wirtschaftsministers Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz ( Chef des EVD von 1986 bis 1998) erlebt, dass den jährlichen Begehren der strukturschwachen Branchen nach zusätzlichen Rekrutierungskontingenten für Saison-Arbeitskräfte (die nach jeweils vier Jahren einen Daueraufenthalt und den Familiennachzug erhielten) ausgiebig nachgekommen worden ist, - mit sozialen Folgelasten im Schul- und Sozialbereich, die sich erst zehn, zwanzig Jahre später manifestierten.


� Hans-Ulrich Doerig, Credit Suisse, in:  Weltwoche Nr. 51/2004. S. 72


� George Sheldon: Qualifikation und Arbeitslosigkeit. Die Volkswirtschaft/Wirtschaftspolitik. Nr. 5/1997, S. 34 Tab. 2


� Raymond Torres OECD: Arbeitsmarktfähigkeit und Alterung: Die Schweiz im internationalen Vergleich. In :Die Volkswirtschaft  Nr. 11 /2003, S. 5f 


� Bundesamt für Statistik. Bildungsstatisik 2004. Faltblatt.Neuchâtel 2004. Ausbildung der Zwanzigjährigen, Beschulungsquoten im 2. Ausbildungsjahr 2003/2004. 


� BFS: Auswertung SAKE 1996 (Mitt. Borkowsky)


� BFS: Die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung SAKE 2004. Neuchâtel 2004. T 5.1.4-6 (Die Erwerbslosenquote umfasst registrierte Arbeitslose, Ausgesteuerte und weitere Nicht-Erwerbstätige als Anteil an der Erwerbsbevölkerung).


�  Mathias Binswanger, in Zeitung im Espace Mitteland/BeZ v. 12. 8 2005, S.30.(Quelle: Seco)


�  Volken J, Knöpfel C.: Armutsrisiko Nummer eins: geringe Bildung. Diskussionspapier 13, Caritas-Verlag , Luzern 2004. 


� Errechnet aus den Betriebszählungsergebnissen 1985, 1995 und 2002 und der BFS-Statistik der Lehrverträge und Lehrabschlussprüfungen div. Jahre. 


� Errechnet aus : BFS: Statistik der Lehrverträge, Lehrabschlussprüfungen und Berufsmaturitäten 2002, Neuchâtel 2003, S. 5; und BFS: Erwerbstätigen- und Beschäftigtenstatistik, 3. Quartal 2002. Neuchâtel 2003, T. l.l und T 2.8. 


� Gleiche Quellen wie voranstehende Fussnote. 


� George Sheldon: Die Berufslehre im wirtschaftlichen Strukturwandel. Expertise im Auftrag des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit Biga, Forschungsstelle für Arbeitsmarkt- und Industrieökonomik FAI der Universität Basel, 3. 11. 1997, Tab. 4. 


� Flückiger Y., Falter J.M: BFS. Auswertung Eidg. Volkszählung 2000: Bildung und Arbeit. Entwicklung des Arbeitsmarktes in der Schweiz. BFS Neuchâtel 2004,  Grafik 17, . S.  35. 


� Global: William W.Lewis: The Power of Productivity. Wealth, Poverty, and the threat to global Stability. Chicago & London  2004. p.xiv ff


Schweiz: Hans-Ulrich Doerig, Credit Suisse, in NZZ Nr. 134, 11./12. 6. 2005. S. 29. 


� Bundesamt für Statistik: Die Schweizer Wirtschaft von den Neunzigerjahren bis heute. Wichtige Fakten und Konjunkturanalysen. Neuchâtel 2005, S. 30 


� Wir erfahren, wie sich die Studierenden an den Universitäten immer gleich auch nach den einer Studienarbeit zugeordneten ECTS-Punkten erkundigen. Ein Angebot für die Vertiefung eines Fachs oder Studiengangs wird oft mit der Rückfrage quittiert: „Wieviel Punkte erhalten wir dafür ?“. 


� Wir stützen uns bei dieser harten Beurteilung auf die Absichtserklärungen zur Fachhochschul-Titelgebung zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Buchbeitrags . Diese basiert auf dem „Bericht des Bundesrates über die Fachhochschulen und das Bologna Modell“, in Erfüllung des NR-Postulats 02.3627 Strahm vom 4.10. 2002 ( Bundersrat/EVD, August 2005). Diese rigide Ausrichtung in der Titelgebung kann durch die kommenden Diskussionsprozesse (hoffentlich) noch korrigiert werden.


� Rudolf Strahm: Eine ambitiöse Fehlkonstruktion. In :Neue Zürcher Zeitung, 26. Juni 2004. 
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